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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des stoffs bzw. des gemischs und des unternehmens 
 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Name : BIC CORRECTION FLUID 

 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Verwendung des Stoffes/des Gemischs : Flüssiger Korrektor 
 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Lieferant 
SOCIETE BIC 
14, Rue Jeanne d'Asnières 
92611 CLICHY Cédex 
T +33 01 45 19 52 00 - F +33 01 45 19 52 99 
Bic.Contact@bicworld.com 

Schweizer Markt nur 
SOCIETE BIC (Suisse) SA 
Via al Mulino, 22a 
6814 CADEMPINO - SUISSE 
T +41 91 985 11 11 - F +41 91 985 11 10 
Bic.Contact@bicworld.com 

  

 

1.4. Notrufnummer 
 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer 

Deutschland Giftnotruf der Charité 
Universitätsmedizin Berlin 

Campus Benjamin Franklin, Haus VIII 
(Wirtschaftgebäude), UG 
Hindenburgdamm 30 
12203 Berlin 

+49 30 30 686 790 

Österreich Vergiftungsinformationszentrale Stubenring 6 
1010 Wien 

+43 1 406 43 43 

Schweiz Tox Info Suisse Freiestrasse 16 
8032 Zürich 

+41 44 251 51 51 (aus dem 
Ausland) 
145 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche gefahren 
 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Gemisch/Stoff: SDB EU 2015: Gemäß Vorschrift (EU) 2015/830 (Anhang II der 
REACH-Verordnung) 

Nicht eingestuft 
 

 
 

 
  

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Erzeugnis unter Vorbehalt der Einhaltung der allgemeinen Vorschriften für die industrielle Hygiene keine 
besonderen Risiken. Stellt keine besondere Gefährdung für die Umwelt dar, sofern die nationalen und lokalen Vorschriften zur Entsorgung (siehe 
Abschnitt 13)  eingehalten werden. Gemäß Einstufungskriterien der EU ist das Produkt nicht als entzündlich zu einzusteufen Es kann aber im 
Brandfall eine Gefährdung darstellen. 
 

 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en)  

EUH Sätze : EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich 
 

   
 

 

 

2.3. Sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/angaben zu bestandteilen 
 

3.1. Stoff 

Nicht anwendbar 
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3.2. Gemisch 
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Titandioxid 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT) 

(CAS-Nr) 13463-67-7 
(EG-Nr.) 236-675-5 
(REACH-Nr) 01-2119489379-17 

40 - 50 Nicht eingestuft 

Talk 
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (AT) 

(CAS-Nr) 14807-96-6 
(EG-Nr.) 238-877-9 

10 - 20 Nicht eingestuft 

2-Propanol (CAS-Nr) 67-63-0 
(EG-Nr.) 200-661-7 
(EG Index-Nr.) 603-117-00-0 

1 - 10 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 

 
 

 

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 
  

 

ABSCHNITT 4: Erste-hilfe-maßnahmen 
 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Bei Übelkeit: Ärztliche 
Hilfe holen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Bei Rötung oder Reizung einen Arzt rufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort und sorgfältig bei weit geöffneten Lidern anhaltend mit Wasser spülen (mindestens 15 
Minuten). Bei anhaltender Reizung einen Augenarzt aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). 
 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Schäden : Keine spezifische Wirkung und/oder bekanntes Symptom. 
 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Keine. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur brandbekämpfung 
 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Alle Löschmittel sind geeignet. 

Ungeeignete Löschmittel : Nach unserer Kenntnis keine(s). Die entsprechenden Löschmittel für den jeweiligen Brandfall in  
unmittelbarer Nähe verwenden. 

 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Bei Hitzeeinwirkung oder bei der Verbrennung: Mögliche Freisetzung giftiger Dämpfe. 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. 
 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Brandschutzvorkehrungen : Die der Hitze ausgesetzten Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. Die Ausbreitung durch 
Eindämmen verhindern. Nur mit geeigneter Schutzausrüstung verwenden. 

Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung : Umluftunabhängiges Isolieratemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter freisetzung 
 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Rauch nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nur mit geeigneter Schutzausrüstung verwenden. Weitere Angaben: siehe Punkt 8 
Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung. 

 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Nicht in die Kanalisation oder in Flüsse ableiten. Die Ausbreitung durch Eindämmen verhindern. 
 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Ausgetretenen Stoff aufnehmen mit: Inertes Absorptionsmittel. Sand/Erde. 

Reinigungsverfahren : Verschmutzten Bereich mit viel Wasser reinigen. Verunreinigte Materialien unter Beachtung der 
derzeit gültigen Vorschriften entsorgen. 

 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Angaben : siehe Punkt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und lagerung 
 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Berührung mit den Augen und der Haut 
vermeiden. 
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Hygienemaßnahmen : Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die 
Hände waschen. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Der Boden sollte undurchlässig sein und als Rückhaltebecken dienen können. 

Lagerbedingungen : Behälter dicht geschlossen halten. An einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. 

Unverträgliche Materialien : Oxidationsmittel. 

Verpackungsmaterialien : In der Originalverpackung aufbewahren. 
 

7.3. Spezifische Endanwendung(en) 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und überwachung der exposition/persönliche schutzausrüstungen 
 

8.1. Zu überwachende Parameter 
 

Titandioxid (13463-67-7) 

Österreich Lokale Bezeichnung Titandioxid (Alveolarstaub) 

Österreich MAK (mg/m³) 5 mg/m³ 

Österreich MAK Kurzzeitwert (mg/m³) 10 mg/m³ 

Schweiz Lokale Bezeichnung Dioxyde de titane 

Schweiz VME (mg/m³) 3 mg/m³ 
 

2-Propanol (67-63-0) 

Österreich Lokale Bezeichnung 2-Propanol Kurzzeitwert für Großguss 

Österreich MAK (mg/m³) 500 mg/m³ 

Österreich MAK (ppm) 200 ppm 

Österreich MAK Kurzzeitwert (mg/m³) 2000 mg/m³ 

Österreich MAK Kurzzeitwert (ppm) 800 ppm 

Deutschland Lokale Bezeichnung Propan-2-ol 

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 500 mg/m³ 

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 200 ppm 

Deutschland Anmerkung (TRGS 900) DFG,Y 

Schweiz Lokale Bezeichnung 2-Propanol 

Schweiz VME (mg/m³) 500 mg/m³ 

Schweiz VME (ppm) 200 ppm 

Schweiz VLE (mg/m³) 1000 mg/m³ 

Schweiz VLE (ppm) 400 ppm 

Schweiz Anmerkung (CH) 4x15 
 

Talk (14807-96-6) 

Österreich Lokale Bezeichnung Talk (asbestfaserfrei) 

Österreich MAK (mg/m³) 2 mg/m³ 

Schweiz Lokale Bezeichnung Talc 

Schweiz VME (mg/m³) 2 mg/m³ 
 

 

 
 
 

 
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Dämpfe am Entstehungsort absaugen. 

Handschutz : Bei intensiver Nutzung: Schutzhandschuhe aus Nitrilgummi. Die verwendeten Handschuhe 
müssen den Spezifikationen der Richtlinie 89/686/CEE und der  Norm NF EN 374 entsprechen. 
Haltbarkeitsfrist: Empfehlungen des Herstellers beachten 

Augenschutz : Sicherheitsbrille 

Atemschutz : Unter normalen Bedingungen bei entsprechender Entlüftung ist kein Atemschutzgerät 
erforderlich 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssigkeit 
  

Farbe : Gebrochenes Weiß. 
  

Geruch : Schwach. 
  

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 
  

pH-Wert : Keine Daten verfügbar 
  

Verdunstungsgrad (Butylacetat=1) : Keine Daten verfügbar 
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Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar 
  

Flammpunkt : Nicht anwendbar 
  

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
  

Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar 
  

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 
  

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 
  

Löslichkeit : Wasser: Löslich 
  

Log Pow : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 
  

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar 
  

Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv. 
  

Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd gemäß EG-Kriterien. 
  

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar 
  

 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und reaktivität 
 

10.1. Reaktivität 

Nach unserem Kenntnisstand birgt das Produkt im Lieferzustand unter normalen Anwendungsbedingungen keine besondere 
Gesundheitsgefährdung. 
 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 
 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine - bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. 
 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Säuren. Oxidationsmittel. 
 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Durch Verbrennung oder thermische Zersetzung (Pyrolyse) wird/werden freigesetzt: Kohlenstoffoxide (CO, CO2). 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische angaben 
 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

 

Titandioxid (13463-67-7) 

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg (OECD-Methode 425) 

LD50 Dermal Kaninchen > 10000 mg/kg 

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 3,56 mg/l/4h 
 

2-Propanol (67-63-0) 

LD50 oral Ratte 5840 mg/kg 

LC50 Inhalation Ratte (ppm) > 10000 ppm/4h 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Keimzellmutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
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Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

  
 
 

Mögliche schädliche Wirkungen auf den 
Menschen und mögliche Symptome 

: Unter normalen industriellen Arbeitshygienebedingungen stellt es keine besondere Gefährdung 
dar. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene angaben 
 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Allgemein : Keine unmittelbaren Angaben. Ableitend kann das Erzeugnis als keinerlei besonderes Risiko 
für die Unterwasserwelt darstellend betrachtet werden. 

 

 

2-Propanol (67-63-0) 

LC50 Fische 10000 mg/l/96 Stdn (Pimephales promelas) 

EC50 Daphnia > 10000 mg/l/48 Stdn (Daphnia magna) 
 
 
 

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
 

2-Propanol (67-63-0) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar. 
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

12.4. Mobilität im Boden 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
 

 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 

Komponente  

2-Propanol (67-63-0) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.  
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 

 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur entsorgung 
 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Verfahren der Abfallbehandlung : Entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen. In einer genehmigten Anlage vernichten. 

Zusätzliche Hinweise : Die Aufmerksamkeit des Benutzers wird auf mögliche gesetzliche, verordnende oder 
verwaltungstechnische, spezifische, gemeinschaftstrechtliche, nationale oder lokale geltende 
Entsorgungsbestimmungen gelenkt. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA 

14.1. UN-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein 
Meeresschadstoff : Nein 

Umweltgefährlich : Nein 

 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

- Landtransport 
  

Keine Daten verfügbar 

- Seeschiffstransport 
  

Keine Daten verfügbar 

- Lufttransport 
  

Keine Daten verfügbar 
 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 

Nicht anwendbar 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

 
 

 

 
  

 
 

15.1.2. Nationale Vorschriften 
 

 

Deutschland 

VwVwS, Verweis auf Anhang : Wassergefährdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach  VwVwS, 
Anhang 4) 

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-Verordnung) 
 
 

 
 

 

 
 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 
  

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

Änderungshinweise: 

Dieses Datenblatt wurde aktualisiert (Datum siehe oben auf dieser Seite). (siehe Abschnitt(e) : 1.3). 
 

 

Datenquellen : ECHA (European Chemicals Agency). Lieferanten SDB. HSDB (Hazardous Substances Data 
Bank) (National Library of Medicine). 

Sonstige Angaben : Keine experimentellen Studie ist verfügbar auf der Mischung. Informationen hierunter beruhen 
auf unseren Kenntnissen auf Basis der Komponenten und Einstufung des Gemisches wird mit 
der Berechnungsmethode ermittelt. 

Sicherheitsdatenblatt erstellt von : LISAM SERVICES - TELEGIS  
Rue de la Couture F-60400 PASSEL 
Safety Made Easy with www.lisam.com. 

 
 

 Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar 

H319 Verursacht schwere Augenreizung 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich 
 
 

 

 
 
EU-Sicherheitsdatenblatt (REACH Anhang II) 

 
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden 
 


